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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.2003

Norm

MRG §46a Abs3

Rechtssatz

Die Annahme, der Gesetzgeber habe einen Regelungsbedarf übersehen, als er die Mietzinsanhebung nach § 46a Abs 3

MRG nicht vom Fehlen der Möglichkeit einer freien Mietzinsvereinbarung abhängig machte, drängt sich keineswegs

auf.
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